
Artikel 68

Der Vorsitzende, die Stellvertreter des Vorsitzenden, die 
Mitglieder und der Sekretär des Staatsrates leisten bei 
ihrem Amtsantritt der Volkskammer folgenden Eid:
«Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des Volkes 
der Deutschen Demokratischen Republik widmen, ihre Ver
fassung und die Gesetze wahren, meine Pflichten gewissen
haft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben 
werde.»

Artikel 69

Der Vorsitzende leitet die Arbeit des Staatsrates. Im Falle 
seiner Verhinderung nimmt ein beauftragter Stellvertreter 
des Vorsitzenden des Staatsrates diese Aufgabe wahr.

Artikel 70

Im Aufträge der Volkskammer unterstützt der Staatsrat die 
örtlichen Volksvertretungen als Organe der einheitlichen so
zialistischen Staatsmacht, fördert deren demokratische Akti
vität bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft und nimmt Einfluß auf die Wahrung sowie 
die ständige Festigung der sozialistischen Gesetzlichkeit in 
der Tätigkeit der örtlichen Volksvertretungen.
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